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Themen

1. Betreiber die zur Eintragung verpflichtet sind
•
•
•
•

Wer ist betroffen
Innerhalb wann erfolgt die Eintragung
Zahlungen
Die Bevollmächtigten

2. Abfallerzeuger die nicht zur Eintragung verpflichtet sind
• Wer ist betroffen
• Welche Verpflichtungen haben sie

3. RENTRI - Eintragungsverfahren
• Zugang zum Benutzerbereich der Betreiber und Eintragung

Zusätzliche Verpflichtungen neben der Eintragung•
4. Registrierungsverfahren im Bereich nicht eingetragene Abfallerzeuger
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5. Fragen
6. Hilfsdienste für die Benutzer



BETREIBER DIE SICH EINTRAGEN: WER IST BETROFFEN, WANN 

UND WIE ERFOLGT DIE EINTRAGUNG
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RENTRI-Begriffe

Betreiber: im RENTRI eingetragenes Subjekt mit dem Profil Unternehmen (d.h. im Handelsregister 
eingetragen), dem Profil Körperschaft (gelistet im IndicePA) oder dem Profil andere Organisation, die 
nicht als Körperschaft oder Unternehmen anzusehen ist1.

Vertreter: natürliche Person die auf RENTRI zugreift und den Titel für die Vertretung des Betreibers im 
RENTRI innehat.

Beauftragter: natürliche Person, die im Namen des Vertreters des Betreibers auf RENTRI zugreift; es 
handelt sich nicht notwendigerweise um eine Person, die den Titel für die Vertretung des Betreibers 
innehat. Der Beauftragte kann auch eine externe Person sein.

Bevollmächtigte: repräsentative Wirtschaftsverbände auf nationaler Ebene oder deren
Dienstleistungsunternehmen oder Betreiber des Sammeldienstes oder des organisierten
Sammelsystems laut Art. 183, Abs. 1, Buchstabe pp) des G.v.D. Nr. 152 vom 3. April 2006, die in
einem eigenen Bereich bei RENTRI eingetragen sind und die im Direktorialdekret Nr. 143/2023
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen.
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1) Das Gesetz Nr. 199 vom 30.12.2025, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 301 vom 30.12.2025, hat den Absatz 3-bis des Artikels 188-bis des GvD Nr. 152 vom 3. April 2006, in dem die zur Eintragung ins
RENTRI verpflichteten Betreiber angeführt sind, ersetzt.



Wer muss sich ins RENTRI eintragen | gewerbsmäßige Betreiber

Ins RENTRI müssen sich eintragen:

• Körperschaften und Unternehmen, die 
Abfälle behandeln

• Körperschaften und Unternehmen, die 
gewerbsmäßig1 gefährliche und nicht 
gefährliche Abfälle sammeln oder 
transportieren

•

•

Körperschaften und Unternehmen, die als 
Händler und Vermittler von Abfällen ohne 
Besitz derselben tätig sind

Konsortien für die Verwertung und das 
Recycling von bestimmten Abfallarten

1) Unternehmen und Körperschaften, die als Ersterzeuger von Abfällen ausschließlich ihre 

eigenen gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfälle befördern und gemäß Artikel 

212, Absatz 8, des G.v.D. Nr. 152 von 2006 im Nationalen Verzeichnis der 

Umweltfachbetriebe eingetragen sind, tragen sich ins RENTRI ein, wenn sie als Erzeuger 

dazu verpflichtet sind und zwar unter Berücksichtigung der üblichen Eintragungsfristen.  
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Wer muss sich ins RENTRI eintragen | Erzeuger

Unternehmen und Körperschaften die 
gefährliche Abfälle erzeugen und nicht unter 
die von der Eintragung befreiten Subjekte gem. 
Gesetz 199 vom 30.12.2025 fallen.
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Wer muss sich ins RENTRI eintragen | Erzeuger

Unternehmen und Körperschaften mit mehr als 10 
Mitarbeitern1, Ersterzeuger von nicht gefährlichen 
Abfällen aus:

• industrieller Verarbeitung, 

• handwerklicher Verarbeitung, 
• der Abfallbehandlung, Schlämme, die bei der

Trinkwasseraufbereitung, der Wasseraufbereitung
und der Abwasserreinigung anfallen, sowie
Abfälle aus der Rauchgasreinigung, aus
Klärgruben und aus Kanalisationen.

1) die Anzahl bezieht sich auf die Gesamtheit der Mitarbeiter des Unternehmens oder der 
Körperschaft und nicht auf die einzelne Betriebsstätte.
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Zu welchem Zeitpunkt muss die Eintragung ins RENTRI erfolgen

15/06/2023
Die Verordnung 

tritt in Kraft

Ab 15.06.25 und bis 14.08.25 Ab 15.12.25 und bis 13.02.26Ab 15.12.24 und bis 13.02.25

Abfallbehandlungsanlagen

Abfallbeförderer

Unternehmen/Körperschaften, Erzeuger 
von gefährlichen Abfällen (zw. 11 und 50 
Mitarbeiter)

Unternehmen/Körperschaften und 
Erzeuger von gefährlichen Abfällen 
(bis zu 10 Mitarbeiter)

Händler/Vermittler von Abfällen Unternehmen/Körperschaften, Erzeuger 
von nicht gefährlichen Abfällen aus 
industrieller und handwerklicher 
Verarbeitung (zw. 11 und 50 Mitarbeiter)

Unternehmen/Körperschaften, Erzeuger von 

gefährlichen Abfällen (mehr als 50

Mitarbeiter)

Unternehmen/Körperschaften, Erzeuger von
nicht gefährlichen Abfällen aus industrieller
und handwerklicher Verarbeitung (mehr als
50 Mitarbeiter)

Bevollmächtigte

* Ab dem 1. Januar 2026, mit Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 199 vom 30.12.2025, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 301 vom 30.12.2025, sind folgende Subjekte von der 

Eintragungspflicht ins RENTRI ausgenommen:

[,,,]

-Konsortien oder individuelle oder kollektive Bewirtschaftungssysteme gemäß Artikel 237, Absatz 1

-Abfallerzeuger, für die die Bestimmungen gemäß Artikel 190, Absätze 5 und 6 gelten.

Subjekte, die nicht zur Eintragung verpflichtet sind oder deren Eintragungspflicht noch nicht besteht, können sich freiwillig ins RENTRI eintragen 9



Gewerbsmäßige Betreiber und
große Abfallerzeuger

Erzeuger mit mehr als 10 und bis 
zu 50 Mitarbeitern

Andere Erzeuger von 
gefährlichen Abfällen

vom 15/12/2024 bis 13/02/2025 Eintragung Ab 13/02/2025 Ab 13/02/2025

• führen das neue Modell des Ein- und 
Ausgangsregisters in Papierform, das bei der 
Handelskammer vidimiert werden muss
stellen das neue Modell des Abfallbegleitscheins 
(FIR) in Papierform mit digitaler Vidimation aus

• führen das neue Modell des Ein- und 
Ausgangsregisters in Papierform, das bei der 
Handelskammer vidimiert werden muss
stellen das neue Modell des 
Abfallbegleitscheins (FIR) in Papierform mit 
digitaler Vidimation aus

Ab 13/02/2025 • •
• führen das neue Modell des Ein- und 

Ausgangsregisters in digitaler Form
stellen (als Erzeuger) das neue Modell des 
Abfallbegleitscheins (FIR) in Papierform und mit 
digitaler Vidimation aus

•

Außerdem

• Vom 15/06/2025 bis 14/08/2025 Eintragung

Ab dem Datum der Eintragung

Ab 15/12/2025 bis 13/02/2026 Eintragung

Ab dem Datum der Eintragung
erstatten den Erzeugern die vollständige
Kopie des Abfallbegleitscheins (FIR) in 
Papierform zurück (nur Beförderer) 
übermittlen die Daten des Ein- und 
Ausgangsregisters an RENTRI

• führen das Ein- und Ausgangsregister in digitaler 
Form

• führen das Ein- und Ausgangsregister in digitaler 
Form
übermitteln die Daten des Ein- und 
Ausgangsregisters an RENTRI

• • übermitteln die Daten des Ein- und 
Ausgangsregisters an RENTRI

•

Ab 13/02/2026

• stellen (als Erzeuger) die Abfallbegleitscheine (FIR) 
in digitaler Form aus
übermitteln die Daten des digitalen FIR für die 
gefährlichen Abfälle an RENTRI 

Ab 13/02/2026
Ab 13/02/2026• •

•

stellen den Abfallbegleitschein (FIR) in 
digitaler Form aus •

•

stellen den Abfallbegleitschein (FIR) in digitaler 
Form aus 

übermitteln die Daten der digitalen 
Abfallbegleitscheine (FIR) für die gefährlichen 
Abfälle an RENTRI 

übermitteln die Daten der digitalen 
Abfallbegleitscheine (FIR) für die gefährlichen 
Abfälle an RENTRI

senden den Erzeugern die vollständige Kopie des 
Abfallbegleitscheins (FIR) in digitaler Form zurück 
(nur Anlagen)

•
Außerdem



Zahlungen

Bei Abschluss des Eintragungsvorgangs sind folgende Beträge für jede Betriebsstätte zu bezahlen:

• Sekretariatsgebühren in Höhe von10€
• Jahresgebühren, die wie folgt gegliedert sind:

o Unternehmen oder Körperschaften, die Abfälle behandeln oder transportieren, Vermittler, 
Unternehmen oder Körperschaften mit mehr als 50 Mitarbeitern, die Abfälle erzeugen und 
Bevollmächtigte zahlen 100€ für das erste Jahr und 60€ für jedes weitere Jahr;

o Unternehmen oder Körperschaften mit mehr als 10 und bis zu 50 Mitarbeitern, die Abfälle 
erzeugen, zahlen 50€ für das erste Jahr und 30€ für jedes weitere Jahr;

o Alle weiteren Erzeuger von gefährlichen Abfällen zahlen 15€ für das erste Jahr und 10€ für

      jedes weitere Jahr.
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Die Zahlung der Jahresgebühren erfolgt 
nach durchgeführter Eintragung 
innerhalb 30. April  eines jeden Jahres.

Die Zahlungen werden über die 
Plattform für Zahlungen an öffentliche 
Verwaltungen (pagoPA) durchgeführt. 
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WEITERE SUBJEKTE, DIE SICH INS RENTRI EINTRAGEN: 
BEVOLLMÄCHTIGTE

Website verwaltet von Mit Unterstützung von



Bevollmächtigte

Um als Bevollmächtigte von Abfallerzeugern 
agieren zu können, können sich eintragen:

• repräsentative Wirtschaftsverbände auf
nationaler Ebene oder deren
Dienstleistungsunternehmen,

• Betreiber des Sammeldienstes, 

• Betreiber des organisierten Sammelsystems 
laut Art. 183, Abs. 1, Buchstabe pp) des G.v.D. 
152/2006.

Die Bevollmächtigten können im Auftrag der 
Ersterzeuger, die vom Titel III des M.D. 59/2023 
vorgesehenen Verpflichtungen erfüllen, d.h. die 
Eintragung und die Übermittlung der Daten 
vornehmen.

14



Wie erfolgt die Aktivierung der Vollmacht

Ersterzeuger können Wirtschaftsverbände oder deren 
Dienstleistungsunternehmen, Betreiber des öffentlichen 
Sammeldienstes oder des organisierten Sammelsystems
zur Übermittlung der Daten delegieren.

Die Vollmacht kann auf zwei Arten erfolgen:

• Der Erzeuger gibt im Zuge der Eintragung den Bevollmächtigten
an, der seinerseits bereits im RENTRI eingetragen ist.

• Der Bevollmächtigte gibt die Namen der Erzeuger ein,
welche die Anfrage um Bevollmächtigung bestätigen.

Die Erzeuger können die vom Bevollmächtigten durchgeführten 
Vorgänge einsehen und selbst Vorgänge durchführen.

Die Sektion des Verzeichnisses akkreditiert die Bevollmächtigten 
nach erfolgter Überprüfung der entsprechenden 
Voraussetzungen.
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ERZEUGER DIE SICH NICHT EINTRAGEN MÜSSEN
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Wer muss sich nicht eintragen

17

Körperschaften, Unternehmen mit bis zu 10 
Mitarbeitern, Ersterzeuger von ausschließlich 
nicht gefährlichen Abfällen aus:

• industrieller Verarbeitung,

• handwerklicher Verarbeitung,

• der Abfallverwertung und -entsorgung,
Schlämme, die bei der Trinkwasser-
aufbereitung, der Wasseraufbereitung und
der Abwasserreinigung anfallen, sowie Abfälle
aus der Rauchgasreinigung, aus Klärgruben
und aus Kanalisationen.



Wer muss sich nicht eintragen

Körperschaften, Unternehmen und Subjekte (die nicht Körperschaften 

oder Unternehmen sind), unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, 

Ersterzeuger von ausschließlich nicht gefährlichen Abfällen1:

1. Die Liste ergibt sich aus der kombinierten
Auslegung der Artikel 188 bis, Absatz 3 bis und 189,
Absatz 3 des G.v.D. 152/2006, wonach Unternehmen
und Körperschaften und Subjekte, die nicht
Körperschaften oder Unternehmen sind und
Ersterzeuger von nicht gefährlichen Sonderabfällen
gemäß den Buchstaben a), b), e), f), h) und i) von der
Pflicht zur Eintragung ins RENTRI befreit sind.

• die im Rahmen von land-, agroindustriellen und forstwirtschaftlichen
Tätigkeiten gemäß Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches anfallen, sowie
Fischereiabfälle;

• die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen, sowie Abfälle, die bei 
Aushubarbeiten anfallen;

• die im Rahmen von Handelstätigkeiten anfallen;

• die im Rahmen von Dienstleistungstätigkeiten anfallen; 

• die aus dem Gesundheitswesen stammen;

• Altfahrzeuge2

2. Das Subjekt, das die Bewirtschaftung des
Altfahrzeugs durchführt, fällt NICHT unter die
Definition des Ersterzeugers gemäß Art. 183, Absatz
1, Buchstabe f) des G.v.D. 152/2006 und ist zur
Eintragung in das RENTRI verpflichtet.

18



Welche Pflichten haben die Erzeuger, die sich nicht eintragen müssen

Die zuvor genannten Erzeuger sind auf Grundlage
des Art. 190 des G.v.D. 152 nicht verpflichtet das
Ein- und Ausgangsregister zu führen.

Seit dem 13.02.25 stellen diese für den Transport

von Abfällen das FIR in Papierformat aus, unter 

Verwendung des neuen Modells. Auch nach dem 

13.02.26 bleibt dies unverändert.

Die Vidimation des Abfallbegleitscheins (FIR) 
erfolgt ausschließlich über RENTRI, nach 
vorheriger Registrierung. 

Der Begleitschein kann nach entsprechender 
Anfrage seitens des Abfallerzeugers vom 
Beförderer ausgefüllt werden, wobei der Erzeuger 
für die darin enthaltenen Informationen 
verantwortlich bleibt. 
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Erzeuger von gefährlichen Abfällen die von der Eintragungspflicht ins 

RENTRI ausgenommen sind

Das Gesetz Nr. 199 vom 30.12.2025 veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 301 vom 30.12.2025, hat den 
Absatz 3-bis des Artikels 188-bis des GvD Nr. 152 vom 3. April 2006, in dem die zur Eintragung ins 
RENTRI verpflichteten Betreiber angeführt sind, ersetzt.

Nach Inkrafttreten des Gesetzes 199 vom 30.12.2025 sind seit 1. Januar 2026 die Ersterzeuger von
Abfällen, für die die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 152 vom 3. April 2006 gemäß Artikel 190,
Absätze 5 und 6 gelten, von der Eintragungspflicht ins RENTRI ausgenommen, das heißt:

• Landwirtschaftliche Unternehmer gemäß Artikel 2135 des italienischen Zivilgesetzbuches mit 
einem Jahresumsatz von nicht mehr als 8.000 Euro;

• Subjekte, die Tätigkeiten in den Bereichen der ATECO-Codes 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 und 
96.09.02 ausüben und gefährliche Abfälle erzeugen, einschließlich derer mit dem EAK-Code 
18.01.03* (gebrauchte Nadeln, Spritzen und scharfe oder spitze Gegenstände);

5

• Erzeuger von gefährlichen Abfällen, die nicht als Unternehmen oder Körperschaften organisiert 
sind.

• Landwirtschaftliche Unternehmer gemäß Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches, die Ersterzeuger von 
gefährlichen Abfällen sind;



ZUGANG ZUM BENUTZERBEREICH 
«BETREIBER»

FÜR DIE EINTRAGUNG INS RENTRI 

Website verwaltet von Mit Unterstützung von



https://www.rentri.gov.it : Bereich «Betreiber» (Operatori) 

s

Bereich Betreiber/Operatori

auswählen

Auf Weitere Informationen 

(Approfondisci) klicken
21

https://www.rentri.gov.it/


Zugang zum Bereich Betreiber

Auf Zugang zum Bereich (Accedi

all’area) klicken
22



Zugang mit digitaler Identität

Zugang mit: SPID natürliche Person, SPID 

juristische Person, CIE oder CNS
23



Erstzugang Benutzer

1

2

1 2
Gültige E-Mail-Adresse 

eingeben, an die ein Link zur 

Bestätigung gesendet wird

Auf Bestätigen (Conferma) 

klicken
24



Erstellen des Betreiber-Profils und Überprüfung der Vetretungsbefugnis

Interoperabilità

Für die Erstellung des Profils muss der 
Erstzugang durch einen oder mehrere 

Benutzer, die den Betreiber vertreten, erfolgen. 
25



Die verschiedenen Betreiber-Profile

26



Die Akkreditierung des Unternehmens

1 2

3

1 2 3
Unternehmen (Impresa) 

auswählen, wenn das Subjekt im 

Handelsregister eingetragen ist

Steuernummer des 

Unternehmens eingeben, das Sie 

vertreten möchten

Auf Bestätigen (Conferma) 

klicken
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Die Akkreditierung der Körperschaft

2

1

3

4

1 2 3 4
Körperschaft (Ente) auswählen, 
wenn das Subjekt im IndicePA 

gelistet ist

Steuernummer und falls 
vorgesehen AOO oder 

UO-Code eingeben

Körperschaft oder AOO oder 
UO als Betreiber identifizieren 

Auf Bestätigen 
(Conferma) klicken
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Akkreditierung einer anderen Organisation

2

3

1

1

4

2 3 4Das Subjekt über die 

Steuernummer und der MwSt-

Nr. identifizieren

Anderes Subjekt/ Organisation 

(Altro soggetto/organizzazione) 

auswählen

PEC-Adresse eingeben
Auf Bestätigen (Conferma) 

klicken 29



Beauftragte Personen identifizieren

30

Der Vertreter des Betreibers kann eine 
oder mehrere Person/en beauftragen, in 

seinem Namen operativ tätig zu sein.



Neuen Beauftragten eingeben

Um die Namen der Beauftragten einzugeben, 
muss der Benutzer (Vertreter des Betreibers), auf 

Neuer Beauftragter 
(Nuovo Incaricato) klicken
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Daten, die für einen neuen Beauftragten einzugeben sind

1 2

3

1 2 3

Steuernummer des 
Beauftragten eingeben

Vor- und Nachname des 

Beauftragten eingeben

Auf Speichern (Salva) klicken 

um den Beauftragten zu 

ermächtigen
32



Ermächtigung eines Beauftragten, der im Bereich 
«Nicht eingetragene Abfallerzeuger» bereits aktiviert ist

1

2

1 2
Um einen Beauftragten zu ermächtigen, der im 

Bereich nicht eingetragene Abfallerzeuger bereits 
aktiviert ist, identifiziert der Vertreter des Betreibers 

den Beauftragten im Bereich BETREIBER (Area 
Operatori) und verwendet die Schaltfläche >Bleistift<

Der Vertreter des Betreibers aktiviert den Flag „Den 

Beauftragten berechtigen im persönlichen Bereich des 

Betreibers tätig zu sein< (Abilita incaricato ad operare in 

area riservata Operatori) und klickt dann auf Speichern
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EINTRAGUNG EINES BETREIBERS INS RENTRI
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Antrag um Eintragung

Zwecks Ausfüllen des Antrags um Eintragung muss 
der Benutzer (der Vertreter des Betreibers oder der 

Beauftragte) auf Eintragung (Iscrizione) auf  der 
Startseite klicken
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Eintragung: Betreiber auswählen

1

2

1 2
Den Betreiber aus der Liste 

auswählen, in dessen Namen der 
Antrag gestellt wird

Auf Weiter (Avanti) klicken um 
fortzufahren
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Meldeamtliche Daten des Betreibers abrufen

Die meldeamtlichen Daten des Betreibers 
werden vom Handelsregister oder anderen 

offiziellen Datenbanken abgerufen
37



Eingabe: Anzahl Mitarbeiter

1

2

1 2
Für Unternehmen werden die 

Informationen aus dem 
Handelsregister abgerufen

Auf Weiter (Avanti) klicken 

um fortzufahren
38



Eintragung: Eingabe der Betriebsstätten

Auf Betriebsstätte hinzufügen (Aggiungi 
unità locale) klicken um die erste 

einzutragende Betriebsstätte einzugeben
39



Vom Handelsregister importierte Betriebsstätten

Auf Import aus dem Handelsregister 
(Importazione da Registro Imprese) klicken, 
um die Betriebsstätte vom Handelsregister 

abzurufen
40



Import von Betriebsstätten aus dem Handelsregister

1

2

3

1 2 3

Betriebsstätte auswählen, 

die importiert werden soll
Ggf. weitere Betriebsstätten 

auswählen
Auf Bestätigen (Conferma) 

klicken
41



Manuell eingegebene Betriebsstätten

Auf  Manuelle Eingabe (Inserimento manuale) 
klicken, um eine Betriebsstätte einzugeben, die 

nicht im Handelsregister aufscheint
42



Manuell eingegebene Betriebsstätte

1

2

3

4

1 2 3 4
Name der Betriebsstätte 

eingeben

Adresse und Hausnr. eingeben, 

wo sich die Betriebsstätte 

befindet

Provinz und Gemeinde 

auswählen

Auf Bestätigen 
(Conferma) klicken
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Eingabe der in der Betriebsstätte ausgeübten Tätigkeit

Die in der Betriebsstätte ausgeübte 

Tätigkeit durch Klick auf Tätigkeit 

zuweisen (Assegna Attività) eingeben
44



Eingabe der Tätigkeit: Abfallerzeugung 

1

2

1 2

Die Tätigkeit Abfallerzeugung

(produzione di rifiuti) auswählen
Auf Bestätigen (Conferma) 

klicken
45



Eingabe möglicher Vollmachten 

Wenn für die Betriebsstätte als einzige Tätigkeit die 
Abfallerzeugung angegeben wurde, kann der 

Benutzer einen Bevollmächtigten ernennen, indem
er auf Bevollmächtigte (Soggetti delegati) klickt
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Auswahl des Bevollmächtigten

1

2

1 2

Bevollmächtigten auswählen
Auf Bestätigen 

(Conferma) klicken
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Der Bevollmächtigte muss die Vollmacht bestätigen

Bei Übermittlung des Antrags übermittelt das 
System die Anfrage um Bevollmächtigung an die 
PEC des Bevollmächtigten. Die Vollmacht wird 
erst wirksam, wenn der Bevollmächtigte diese 

akzeptiert hat. 
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Automatisierte formelle Kontrollen mit Fehlern

Das System führt eine Reihe von Kontrollen über 
das Vorhandensein, die Vollständigkeit und die 

Übereinstimmung der eingegebenen Daten durch. 
Ergebnisse der Überprüfung sind: Fehler oder 

Hinweise 49



Automatisierte formelle Kontrollen mit Hinweisen

Werden im Zuge der Kontrollen nur Hinweise 
(segnalazioni) angezeigt, kann der Benutzer 

durch Klick auf Weiter (Avanti) zum nächsten 
Schritt übergehen
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Druck

1

32
3

2 31
Auf Weiter (Avanti) klicken wenn 

keine Korrekturen vorzunehmen sind

Auf PDF Entwurf des Antrags 

klicken (Bozza PDF della pratica), 

um den Entwurf einzusehen

Auf Zurück (Indietro) klicken, wenn 

Korrekturen vorzunehmen sind
51



Zahlung der Sekretariats- und Jahresgebühren

Die Zahlung der Sekretariats- und 
Jahresgebühren durchführen. Die Beträge 
werden auf Grundlage der eingegebenen 

Daten automatisch berechnet 52



Zahlung über PagoPA

3

Die Jahres- und Sekretariatsgebühren 
ausschließlich über die Plattform 

PagoPA zahlen: online oder mit 
Zahlungsaufforderung
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Zahlungsbeleg

1

2

23

1 2

Die Zahlungsbelege 

herunterladen

Auf Weiter (Avanti) 

klicken
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Übermittlung

3

Auf Antrag übermitteln 
(Trasmetti pratica) klicken, um 

den Antrag zu übermitteln
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Ergebnis des Verfahrens: Eintragung abgeschlossen

Der Antrag um Eintragung wurde der 
gebietsmäßig zuständigen Sektion des 

Verzeichnisses  übermittelt, wo sich der 
Rechtssitz befindet. 

Die Eintragung ist abgeschlossen
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Einsicht in die Anträge

1 2

1 2
Übermittelte Anträge einsehen und 

eine Kopie im PDF-Format des Antrags  
herunterladen

Noch nicht übermittelte offene Anträge 

einsehen
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Sonstige Anträge

1 2

1 2
Auf Eintragung (Iscrizione) 

klicken, um eine neue 
Betriebsstätte einzutragen

Auf Änderung (Variazione) klicken, 
um die Daten einer eingetragenen 

Betriebsstätte abzuändern 
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Fragen

Website verwaltet von Mit Unterstützung von



Mitarbeiter

Anzahl der Personen, die im Rahmen eines Arbeitsvertrags in einem weisungsgebundenen 

Verhältnis für die Körperschaft oder das Unternehmen tätig sind und für ihre Arbeit eine Vergütung 

erhalten. Die Anzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter1, die am 31. Dezember des 

Vorjahres im Unternehmen oder in der Körperschaft beschäftigt waren.

Für die Berechnung der Mitarbeiteranzahl wird darauf hingewiesen, dass Teilzeitbeschäftigte und 

Saisonarbeiter Bruchteile von Arbeitseinheiten darstellen, wie mit Ministerialdekret vom 18. April 

2005 des Ministeriums für Produktionstätigkeiten festgelegt.

Was den Inhaber und die Gesellschafter betrifft, so wird davon ausgegangen, dass diese nur dann 

berücksichtigt werden müssen, wenn sie ebenfalls als Mitarbeiter des Unternehmens, d. h. auf der 

Gehaltsliste desselben, geführt werden.

Anmerkung:

Wenn das Subjekt die Eintragung ins RENTRI im Jahr 2026 vornimmt, wird die Anzahl der Mitarbeiter auf Grundlage der Daten zum 31.12.2025 berechnet.
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Verantwortung der Beauftragten

Der Beauftragte ist die natürliche Person, die im Auftrag des Vertreters des Betreibers die Dienste des 

RENTRI-Portals nutzt und die Anweisungen des Betreibers befolgt.

Die in Art. 12 des Ministerialdekrets 59/2023 und in Art. 258 des G.v.D. 152/06 vorgesehenen Verstöße 

und Sanktionen beziehen sich auf den gesetzlichen Vertreter des Unternehmens oder der 

Körperschaft.
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Betriebstätten die einzutragen sind

Der Betreiber registriert die Betriebsstätten, in denen er seine Tätigkeit ausübt, und wo er, sofern er 

dazu verpflichtet ist, ein oder mehrere chronologische Ein- und Ausgangsregister führt.

Die Register werden in jeder Produktions-, Lager-, Verwertungs- und Entsorgungsanlage von Abfällen 

oder, im Falle von Unternehmen, die die Tätigkeiten der Sammlung und des Transportes ausüben, 

sowie von Händlern und Vermittlern, am operativen Sitz aufbewahrt oder zugänglich gemacht.

Einige Sonderfälle sind zu beachten:

Erzeuger von Abfällen aus industrieller oder handwerklicher Verarbeitung mit mehr als 10 Mitarbeitern 

müssen alle Betriebsstätten angeben, in denen Sonderabfälle produziert werden;

Erzeuger von Abfällen aus industrieller oder handwerklicher Verarbeitung mit bis zu einschließlich 10

Mitarbeitern müssen nur die Betriebsstätten angeben, in denen gefährliche Abfälle produziert werden;

Erzeuger von Abfällen aus folgenden Tätigkeiten müssen nur die Betriebsstätten angeben, in denen

gefährliche Abfälle produziert werden: 

Dienstleistung, Handel, Gesundheitswesen, Bau, Abbruch und Aushub, Landwirtschaft, Agroindustrie,

Forstwirtschaft und Fischerei.
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Baustellen

Die Definition der Betriebsstätte ist in Artikel 3 des MD 59/2023 enthalten und sieht die 

gleichzeitige Ausübung einer dauerhaften wirtschaftlichen Tätigkeit und die Ausübung von 

Tätigkeiten vor, aus denen sich die Eintragungspflicht ins RENTRI ergibt.

Für die Baustelle besteht die Eintragungspflicht ins RENTRI, wenn folgende Bedingungen 

gleichzeitig vorhanden sind:

a) es werden gefährliche Abfälle erzeugt

b) es wird eine dauerhafte Tätigkeit ausgeübt.

Falls die Baustelle keine Betriebsstätte darstellt, die zur Eintragung ins RENTRI verpflichtet ist, aber 

gefährliche Abfälle produziert, ist der Betreiber verpflichtet, die Betriebsstätte (die mit dem 

Rechtssitz oder einem operativen Sitz übereinstimmen kann), auf die sich die Baustelle bezieht, ins 

RENTRI einzutragen.
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Subjekte die Sanierungstätigkeiten durchführen

Betreiber, die Sanierungstätigkeiten an asbesthaltigen Gütern durchführen und im Nationalen 

Verzeichnis der Umweltfachbetriebe in der Kategorie 10 eingetragen sind, sowie Betreiber, die 

Sanierungstätigkeiten an kontaminierten Standorten durchführen und im Nationalen Verzeichnis der 

Umweltfachbetriebe in der Kategorie 9 eingetragen sind, müssen sich gemäß den vorgesehenen 

Fristen in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter als Ersterzeuger von Abfällen ins RENTRI eintragen.
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Eintragung von Unternehmen mit Sitz im Ausland

Die in Art. 188-bis des G.v.D Nr. 152 von 2006 genannten Subjekte mit Sitz im Ausland, die im 

Wirtschafts- und Verwaltungsregister (REA) eingetragen sind, sowie die im Ausland gegründeten 

Gesellschaften gemäß Art. 2508 des ZGB, tragen sich ins RENTRI unter Angabe ihres operativen Sitzes 

oder ihres Zweitsitzes oder ihrer im Handelsregister eingetragenen Betriebstätte ein.
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Gelegentliche Erzeugung gefährlicher Abfälle

Auch Unternehmen und Körperschaften die gelegentlich und/oder sporadisch gefährliche Abfälle

erzeugen, sind verpflichtet sich ins RENTRI einzutragen. 

Die Eintragungspflicht besteht auch dann, wenn diese Subjekte nur einen einzigen gefährlichen Abfall 

produzieren und sofern sie nicht zu den Subjekten gehören, die mit Inkrafttreten des Gesetzes 199 

vom 30.12.2025 von der Eintragung befreit sind.
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In der Kategorie 2bis eingetragene Abfallerzeuger

Körperschaften und Unternehmen, Ersterzeuger von Abfällen, die ausschließlich ihre eigenen 

gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfälle transportieren, und gemäß Artikel 212 Absatz 8 des 

G.v.D. Nr. 152 von 2006 im Nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetriebe eingetragen sind, tragen 

sich ein, wenn sie als Erzeuger dazu verpflichtet sind, unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen für 

die Eintragung.
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HILFSDIENST

Website verwaltet von Mit Unterstützung von
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Einsichtnahme in veröffentlichte Beiträge

Sie können den Suchfilter oben 

verwenden oder aus den Kategorien auf 

der linken Seite auswählen.



Bei spezifischen Fragen den Hilfsdienst kontaktieren
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Einsichtnahme in die Handbücher und Präsentationen 

für die Softwareanwendung 
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http://www.rentri.gov.it/
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